
28 Gesetzblatt Teil I Nr. 3 — Ausgabetag: 20. Januar 1975

§36
Geldstrafe als Hauptstrafe

(1) Die Geldstrafe soll den Täter durch einen empfindlichen 
Eingriff in seine persönlichen Vermögensinteressen zur Ach
tung der sozialistischen Gesetzlichkeit und der Rechte der 
Bürger erziehen. Bei ihrer Anwendung und Bemessung sind 
die wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters und durch die 
Straftat begründete Schadensersatzverpflichtungen zu be
rücksichtigen.

(2) Die Geldstrafe beträgt 50,— Mark bis 10 000,— Mark. Bei 
Straftaten, die auf erheblicher Gewinnsucht beruhen, kann 
sie bis auf 100 000,— Mark erhöht werden.

(3) Kann eine Geldstrafe nicht verwirklicht werden, weil 
der Verurteilte sich seiner Verpflichtung zur Zahlung ent
zieht, insbesondere wenn Maßnahmen der gesellschaftlichen 
Einwirkung fruchtlos bleiben, wird sie durch Beschluß des 
Gerichts in eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu einem 
Jahr umgewandelt. Von ihrem Vollzug kann abgesehen wer
den, wenn der Verurteilte die Geldstrafe zahlt.

§37
öffentlicher Tadel

(1) Der öffentliche Tadel wird ausgesprochen, wenn das Ver
gehen keine erheblichen schädlichen Auswirkungen hat oder 
wenn es zwar zu einem größeren Schaden führt, der Täter 
jedoch sonst ein verantwortungsbewußtes Verhalten zeigt und 
seine Schuld gering ist.

(2) Mit dem öffentlichen Tadel wird dem Täter durch das 
Gericht die Mißbilligung seines Handelns ausgesprochen, um 
ihn zur gewissenhaften Erfüllung seiner Pflichten gegenüber 
der sozialistischen Gesellschaft zu ermahnen.

(3) Das Gericht kann im Urteil festlegen, daß keine Ein
tragung im Strafregister erfolgt.

4. A b s c h n i t t  
Strafen mit Freiheitsentzug •

§38
Arten der Strafen mit Freiheitsentzug

(1) Als Strafen mit Freiheitsentzug werden angewandt:
— Freiheitsstrafe;
— Haftstrafe;
— Arbeitserziehung.

(2) Gegenüber Militärpersonen wird auch Strafarrest gemäß 
§ 252 angewandt.

§39
Grundsätze der Anwendung der Freiheitsstrafe

(1) Die Freiheitsstrafe wird gegen Personen angewandt, die 
ein Verbrechen begangen haben.

(2) Die Freiheitsstrafe kann auch gegen Personen angewandt 
werden, die ein Vergehen begangen und damit besonders 
schädliche Folgen herbeigeführt oder in anderer Weise eine 
schwerwiegende Mißachtung der gesellschaftlichen Disziplin 
zum Ausdruck gebracht haben. Sie wird auch gegen Täter 
angewandt, deren Tat zwar weniger schwerwiegend ist, die 
aber aus bisherigen Strafen keine Lehren gezogen haben.

(3) Die Freiheitsstrafe soll dem Täter und anderen Bürgern 
die Schwere und Verwerflichkeit der Straftat und die Unan
tastbarkeit der sozialistischen Staats- und Gesellschaftsord
nung bewußt machen, die Gesellschaft vor erneuten Straftaten 
schützen, dem Bestraften seine Verantwortung gegenüber der 
sozialistischen Gesellschaft und die Verpflichtung zur Wieder

gutmachung und Bewährung nachdrücklich aufzeigen und 
seine Wiedereingliederung in die Gesellschaft vorbereiten.

(4) Die Freiheitsstrafe wird in staatlichen Strafvollzugsein
richtungen vollzogen. Die Strafgefangenen sollen durch eine 
vom Strafzweck bestimmte, nach ihrer Tat, Persönlichkeit und 
Strafdauer differenzierte Ordnung, kollektive gesellschaftlich 
nützliche Arbeit, kulturell-erzieherische Einwirkung und Be
tätigung sowie durch berufliche und allgemeinbildende Förde
rungsmaßnahmen erzogen werden, künftig die sozialistische 
Gesetzlichkeit gewissenhaft zu achten und ihr Leben gesell
schaftlich verantwortungsbewußt zu gestalten.

(5) Das Gericht kann zur besseren Erziehung unter Berück
sichtigung der Persönlichkeit des Verurteilten, der Umstände 
der Tat und der Wirkung vorangegangener Straf- und Erzie
hungsmaßnahmen im Urteil festlegen, daß der Strafvollzug in 
Abweichung von den allgemeinen Vollzugsbestimmungen in 
einer anderen Vollzugsart durchzuführen ist.

(6) Das Bestreben der Verurteilten zur Wiedergutmachung 
und Bewährung ist unter differenzierter Mitwirkung gesell
schaftlicher Kräfte durch die Übertragung verantwortlicher 
Aufgaben im Arbeitsprozeß und bei der Festigung der Diszi
plin sowie durch kulturelle Betätigung zu entwickeln und zu 
fördern.

§40
Dauer der Freiheitsstrafe

(1) Die Freiheitsstrafe wird für eine bestimmte Zeit (zeitige 
Freiheitsstrafe) oder lebenslänglich ausgesprochen. Die Dauer 
der zeitigen Freiheitsstrafe beträgt mindestens sechs Monate 
und höchstens fünfzehn Jahre.

(2) Die Freiheitsstrafe kann ausnahmsweise auch für die 
Dauer von drei bis sechs Monaten ausgesprochen werden, wenn 
die verletzte Strafrechtsnorm auch Strafen ohne Freiheitsent
zug androht. Dabei ist im Urteil besonders zu begründen, 
warum keine Strafe ohne Freiheitsentzug ausgesprochen wird.

(3) Die Dauer der Freiheitsstrafe wird nach vollen Monaten 
berechnet.

§41
Haftstrafe

In den gesetzlich vorgesehenen Fällen wird auf Haftstrafe 
erkannt, wenn dies zur unverzüglichen und nachdrücklichen 
Disziplinierung des Täters notwendig ist. Haftstrafe wird 
für die Dauer von einer Woche bis zu sechs Wochen ausge
sprochen. Während ihres Vollzuges ist gesellschaftlich nütz
liche Arbeit zu'leisten.

§42
Arbeitserziehung

(1) In den gesetzlich vorgesehenen Fällen kann auf Arbeits
erziehung erkannt werden, wenn der Täter arbeitsfähig ist 
und auf Grund seines asozialen Verhaltens zur Arbeit erzogen 
werden muß. Die Arbeitserziehung beträgt mindestens ein 
Jahr und dauert so lange, bis der Erziehungserfolg eingetreten 
ist. Sie darf die Obergrenze der Freiheitsstrafe, neben der sie 
angedroht ist, nicht überschreiten. § 39 Absatz 5 gilt entspre
chend.

(2) Das Gericht beschließt nach Ablauf von mindestens 
einem Jahr die Beendigung der Arbeitserziehung, wenn durch 
die Haltung des Verurteilten, insbesondere durch seine regel
mäßige Arbeitsleistung und seine Disziplin, zu erkennen ist, 
daß der Erziehungserfolg eingetreten ist.

§43
Freiheitsstrafe anstelle einer Strafe ohne 

Freiheitsentzug
Wird eine Handlung, für die im verletzten Gesetz nur Stra

fen ohne Freiheitsentzug angedroht sind, mehrfach begangen


